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 TenneT TSO GmbH, Bernecker Straße 70, 95448 Bayreuth 
 Die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung 
Referat 44 Recht und Vollzug der Energiewende 
An der Reeperbahn 2 
28217 Bremen 

 

Errichtung der 380 kV-Leitung Conneforde – Samtgemeinde Sottrum, Teilabschnitt 
Elsfleth_West – Samtgemeinde Sottrum, einschließlich Neubau eines Umspannwerks im 
Bereich der Samtgemeinde Sottrum (BBPlG-Vorhaben Nr. 56/ NEP-Projekt Nr. 119)  
Anträge auf Nichtanwendung gemäß § 118 Abs. 49 und 50 EnWG 

 Sehr geehrte Frau Huntemann, 

 hiermit stellen wir für das Vorhaben 380 kV-Leitung Conneforde – Samtgemeinde Sottrum, Teilabschnitt 
Elsfleth_West – Samtgemeinde Sottrum, einschließlich Neubau eines Umspannwerks im Bereich der 
Samtgemeinde Sottrum (BBPlG-Vorhaben Nr. 56/ NEP-Projekt Nr. 119) 

– gemäß § 118 Abs. 49 EnWG einen Antrag auf Nichtanwendung des § 43 Abs. 3 Satz 2-6 EnWG 

und 

– gemäß § 118 Abs. 50 EnWG einen gesamthaften Antrag auf Nichtanwendung des § 43 Abs. 3a, 

Abs. 3b Satz 1 und Abs. 3c EnWG. 

Dieser Antrag bezieht sich auch auf etwaige Planänderungen gemäß § 76 VwVfG. 
 
Die Anträge auf Nichtanwendung betreffen auch alle mit dem vorgenannten Vorhaben verbundenen 
weiteren Maßnahmen wie z.B. die Mitführung von 110-kV-Systemen der DB Netz AG auf dem Gestänge der 
neuen 380-kV-Leitung.  
 
Bei dem Antrag auf Nichtanwendung handelt sich nach der Gesetzesbegründung um ein Wahlrecht, mit 
dem der Vorhabenträger bis zum 29.02.2024 bestimmen kann, dass die genannten Vorschriften für ein 
Vorhaben im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-4 EnWG nicht zur Anwendung kommen sollen (vgl. BT-
Drs. 20/7310, S. 120; BT-Drs. 20/9187, S. 168). Werden für ein Vorhaben mehrere 
Planfeststellungsabschnitte gebildet, kann der Antrag auf Nichtanwendung auf einzelne Abschnitte 



 

  
DATUM 19.02.2024 
SEITE 2 von 2 

 
 

 

beschränkt werden (BT-Drs. 20/9187, S. 168). Demgemäß sind die vorstehenden Anträge auf 
Nichtanwendung auf die im Bundesland Bremen gelegenen Abschnitte  der Leitung von  Elsfleth_West bis 
zur Samtgemeinde Sottrum beschränkt, für die gegenwärtig ein eigenständiges Planfeststellungsverfahren 
durchgeführt werden soll. Die Leitung ist als Vorhaben Nr. 56 in der Anlage zum Bundesbedarfsplangesetz 
aufgeführt. Für den im Bundesland Niedersachsen gelegenen Abschnitte der Leitung wird gesondert ein 
Antrag auf Nichtanwendung gemäß § 118 Abs. 49 und 50 EnWG gestellt.  
 
Wir bitten um Bestätigung, dass die Anträge auf Nichtanwendung frist- und formgerecht bei der Senatorin 
für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung (Referat 44 Recht und Vollzug der Energiewende) 
eingegangen sind. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
TenneT TSO GmbH 
 
i. V. 
 

i. V. 

  
 
Lars Holze-Lentas  
Projektleiter Planung und Genehmigung  
Large Projects AC Germany | Programm 
North-West 
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